
Anlage 2 zur AV des JM (4554 – IV. 9) 

 

Zuständigkeit für die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien 

 

I.  Folgende Verbrauchsmaterialien sind von der Zahnärztin bzw. dem Zahnarzt zu 

beschaffen: 

 

1.  Füllungsmaterialien inklusive Matrizen, Bänder, Unterfüllung, 

 

2.  Abdruckmaterialien inklusive Einmallöffel, Wachs, Bissfixierung usw., 

 

3.  Beschleifdiamanten, Rosenbohrer, Ansätze für Turbinen, 

 

4.  Provisorisches Füllungsmaterial,  

 

5.  Röntgenfilme, 

 

6.  Materialien zum Versiegeln und zur Behandlung überempfindlicher Zähne, 

Mundbehandlungen usw., 

 

7.  Material für Lokalanästhesie, Kanülen usw. 

 

___________________________________________________________________ 

 

II.  Von der Justizvollzugseinrichtung sind zu beschaffen:  

 

1.  Materialien zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten, Flächen, Händen 

und Geräten, 

 

2. Papierservietten, Tupfer, Watterollen, Einmalbecher, Einmalhandschuhe, 

Mundschutz, Speichelsauger, Zahnreinigungspulver, Nahtmaterial und 

Karteikarten, 

 

3. Hand- und Winkelstücke und Turbinen in erforderlicher Anzahl,  

 

4.  Einmalinstrumente zur Wurzelbehandlung inklusive Kanalaufbereiter, 

Guttaperchastifte usw., 

 

5. Entwicklungslösung für Röntgenfilme. 

 

 

 


